
Familienzuschlag, Berechnung bei verbeamteten
Ehepartnern?!?
Beitrag von „Bolzbold“ vom 25. Januar 2023 13:53

§ 43 LBesG NRW, Stufen des Familienzuschlags - Gesetze des Bundes und der Länder
(lexsoft.de)

Absatz 4:

(4) Steht die Ehegattin, der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner einer
Beamtin, eines Beamten, einer Richterin oder eines Richters als Beamtin, Beamter, Richterin,
Richter, Soldatin, Soldat, Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst oder ist sie
oder er auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
versorgungsberechtigt und stünde ihr oder ihm ebenfalls der Familienzuschlag der Stufe 1 oder
einer der folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Höhe von mindestens der
Hälfte des Betrags der Stufe 1 des Familienzuschlags zu, so erhält die Beamtin, der Beamte, die
Richterin

oder der Richter den Betrag der Stufe 1 des für sie oder ihn maßgebenden Familienzuschlags
zur Hälfte; dies gilt auch für die Zeit des Bezugs von Mutterschaftsgeld.
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